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El  E läßlich er Sünden iſt aber Ui der große Watgen und unter Um
tänden auch die akzidentelle Pflicht nicht geleugnet, läßliche Sünden
3 Et  en

Ur Dr Franz Mair, 88
I (Das kanoniſche Handelsverbot und die geiſtlichen Inſtitute.)

In einer Reihe von Erziehungsinſtituten iſt ES aus Gründen der Er⸗
ziehung und im wirtſchaftlichen Intereſſe der öglinge gebräuchlich, daßdie Inſtitutsleitung die verſchiedenſten Bedarfsgegenſtände der öglinge,
wvie Schulmaterialien, mn größerer Menge ankauft, dieſelben 16 nach
Bedar die einzelnen Verrechnung abzugeben. Qbelt iſt E5
ganz natürli und icher auch gerechtfertigt, daß die liefernden Firmen
ihre Waren nicht zum Einzelverſchleißpreiſe rechnen, ondern 1e nach der
Menge der Waren entweder abatt oder Großhandelspreiſe bewilligen

Da rhebt ſich zunächſt die rage, ob die betreffenden Inſtituts⸗
leitungen ver  *  32 ſind, eſe Waren zUum derart ermäßigten Preiſe
abzugeben, oder ob ſie berechtigt ſind, äge agu 3u machen und
unter Umſtänden ſelbſt den ortsüblichen Kleinhandelspreis 3u verlangen.

Vom Standpunkte der ausgleichenden Gere  igkei iſt 8 nicht
ſchwer, die Frage beantworten Die ausgleichende Gerechtigkeit kennt
keinen Unterſchied der Perſonen, ondern e nur auf die Sache; ſie
rag deshalb auch nicht darnach, bb die Perſon, E die Ware bgibt,
berufsmäßig von der Abgabe der Ware den Lebensunterhalt ewinnt
oder nicht ſt demnach der ortsübliche Einzelpreis der Ware gerecht,eſteht auch für die Inſtitutsleitungen bon dieſem Geſichtspunkt Qus
keine Schwierigkeit, dieſen Preis von den Zöglingen verlangen.

Was aber ſagt das bürgerliche Recht aʒu Bei der Geringfügigkeit
der In Betracht kommenden Sache dürfen wir keine ausdrückliche Stellung
nahme desſelben Erwarten egen der Eigenart des Verhältniſſes zwiſchenInſtitutsleitung und Zögling läßt ſich teſe Inſtitutsgepflogenheit auch
n Et In eines der vom poſitiven 2 geregelten Rechtsgeſchäfteoder Wirtſchaftsformen einreihen. Doch weiſt ſie manche Aehnlichkeit
ſowohl mit den Wirtſchaftsgenoſſenſchaften Dte mit dem Kommiſſions⸗
eſchäft auf, die eigene geſetzliche Normen 0  en

Aus beiden Auffaſſungen rgeben ſich Schwierigkeiten. Faßt man
das Inſtitut mit ſeinen Zöglingen als eine Art virtueller Wirtſchafts⸗
genoſſenſchaft mit gemeinſa me  — Einkauf der Bedarfsgegenſtände auf,
ſo ſind dieſe Wirtſchaftsge noſſenſchaften zwar mM der egelung der Preiſehei Abgabe der Waren nicht gebunden, doch unterliegen ſie
nach 892 des betreffen den Geſetzes dem Konzeſſionszwange der Gewerbe—
ordnung und können nur mit behördlicher Bewilligung ins ében treten

Beruf man ſich aber 3zUr Rechtfertigung darauf, daß man 10für die öglinge und mn ihrem Intereſſe einkaufe, ſo läuft dies auf eine
Analogie mit dem Kommiſſionsgeſchäfte hinaus und da muß der Art 372
des Handelsgeſetzes beachtet werden, der beſtimmt: „Wenn der Hom
miſſionär (in unſerem die Inſtitutsleitung) 3u vorteilhafteren Be

51„Theol.⸗-prakt. 32 chrift.“ 1926.
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dingungen abſchließt, al ſie vom Kommittenten geſte ſind, ſo ommt
der brtei dem letzteren allein 3Uu⸗ gu7„ rrrtrteee—Im Geiſte dieſer Beſtimmung mu alſo die Qre 3zUm ſelben
Preiſe abgegeben werden, dem ſie erworben wurde 99 dürften
null inſoweit gemacht werden daß die egie die Mühewaltung und
das Riſiko bei gemeinſamem Ankauf und detaillierter Abgabe gedeckt
baren Bei Rabatten nüßte darauf geſehen weeden ob ſie 3
gunſten der öglinge oder 3U dem gemacht wurden Uum ſich die

undſchaft der Inſtitutsleitung ferner 3u ſichern IM letzteren Fal
waren ſie als E  enke die 90

Uſtitutsleitung anzuſehen

Wo leſe Winke nicht beachtet werden ieg die Gefahr nahe daß
ſich ortsanſäſſige Kaufleute, die ſich durch eſe Gebarung geſchädigt
fühlen darüber beſchweren So die Behörde QAus ich

die Angelegenheit miſchen wird ſo äßt ſich vorausſagen
Stellung ſie der Entſcheidung enne Streites annehmen ITrd

Nun erſt wollen wir den Hauptpunkt unſerer rage ins uge faſſen
—  Q kirchliche Geſetz verbietet den Hlerikern (Can. 142) und den Ordens⸗
(uten (EH. Cd.  — 592) den Handel. Da erhebt ſich die rage, ie weit
ſich uſtitute, die Ar Geiſtliche bder Ordensleute geleite ſind, die
beſprochene Gebarung 3U machen können, ohne mit dem kanoniſchen
Handelsverbot Streit 3u eraten Handel reiben Sinne des Kanons
E illiger einkaufen um mit hewinn 3 verkaufen Die Gewinnſuck
und ihre urzel die Habſucht ſind ES die durch dieſes Verbot adikal
Ctam werden ſollen indem man jene verbietet die
meiſten 1 ſind dieſe Neigungen 3u wecken gleichgültig ob dieſe
Geſchäfte Aus Gewinnſucht hervorgehen oder nicht Darnach iſt 8 lat
daß äge zUum Einkaufspreis die als Vergütung für die Regie
Ind Mühewaltung und Verſicherung Schaden bei der Einzel
abgabe gemacht werden nicht geégen das Handelsverbot verſtoßen

Ebenſo 1 er  0 E5 das Handelsverbot freiwillig
gewährte Rabatte nicht verrechnet werden ſobald die Ermäßigungen
IM rei offenkundig zugunſten der Inſtitutsleitung gemacht werden
Um deren Kundſchaft 3 ſichern da eſe Rabatte als Geſchenke 3u be
rachten ind

Ander iſt 65 wenn direkt bei Großhändlern Großhandel⸗
preiſe eingekauft wird, um die Waren einzelnen zum Kleinhandels⸗—
preiſe weiterzugeben Das iſt ereits Handel hier kein einziges
(emen der oben gegebenen Beſtimmung de Handels und da 1e
Handel verboten iſt, verbotener Handel, und der Gewinn, der daraus
gewonnen wird, iſt verbotener Gewinn Sinne de Kanons.

un aber kann C8 vorkommen, daß die liefernden Firmen oder die
ortsanſäſſigen Kaufleute ihrem Intereſſe dennoch verlangen, daß die
Waren an die öglinge brtsüblichen Preiſe abgegeben werden
Wollen die Inſtitutsleitungendie V  brteile des gemeinſamen Einkaufes
nicht preisgeben und zuglei das Handelsverbot a  en, o bleiht
der Ausweg, den erzielten Gewinn nach Abzug der oben erwähnten
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Poſten für Regie den Zöglingen auf andere d eiſe 3u vergüten
durch billigere Berechnung der Penſion oder Ur Ankauf von le
* Büchern W., die den Zöglingen zugute kommen.

egen der Aehnlichkeit der Sachlage ſei enn Anhang bezüglich
klöſterlicher Unternehmungen, wie Paramenten⸗-⸗, Devotionalien⸗, Medi
kamenten— und Buchhandel, beſprochen

An und für ſich elten auch hier keine anderen Beſtimmungen.
Zuſchläge von Regiekoſten, Annahme von Rabatten zugunſten der löſter
en Geno enſchaft machen die ache noch nicht 3zUm verbotenen Handel.
Aber immer die Waren 3zUum Großhandelspreis eingekauft werden
Aum 3zUum Verſchleißpreis weitergegeben 3u werden, iſt unzweifelhaft der
Tatbeſtand des Handels egeben und ES raucht eine eigene kirchliche
Genehmigung dazu, um einen Handel reiben dürfen

Es nu hier auch ni enn geſagt wird, daß der Gewinn den
Armen oder anderen Zwecken gewidme werde Denn Handel
darf von Klerikern und Ordensleuten und für ſich auch nicht für
Zwecke getrieben werden; wenngleich hier für die Kirche ein Grund
vorliegt, vom Verbote 3u dispenſieren. Bei Paramenten⸗Genoſſenſchaften
übrigens, die die eingekauften Waren 3 Paramenten verarbeiten, ieg
nicht immer der Tatbeſtand des Handels vor, enn auch m den Rech
nungen häufig bei Verrechnung des Stoffes Kleinhandelspreiſe ein⸗
geſetzt werden. Denn der Gewinn, der dadurch gemacht wird, kann
vielfach als eine Ergänzung des mn der ege 65  U gering angeſ etztenArbeitslohnes angeſehen werden.

St Pölten. Dir 0 Schrattenholzer.
V (Gewiſſensfall aus dem Aufwertungsrecht.) A., für deſſen

Denken rotz er Teuerung „Mark“ immer noch „Mark“, die alte
Friedensmark war, verkaufte bald nach dem Kriege ſein Haus für
100.000 „Mark“ an Das Haus Dar mit Mark erſtſtelliger

der K⸗Hypothekenbank ſowie mit Mark zweitſtelligerHypothek des Privatiers elaſtet, Elde noch Qaus der Vorkriegszeit
herrührend. übernahm die Hypotheken In Anrechnung auf den Au
preis; der Reſt von Mark wurde In Papiermark bar ausbezahlt.
e ſchriftliche Anzeige von Eigentumsübergang und Schuldübernahme
an die Hypothekengläubiger gemã 416 unterblieb, Vte ſo
oft; infolgedeſſen wurde die Schuldübernahme von ihnen auch nicht
genehmigt, die infolgedeſſen nur Im Innenverhältnis von und B
Bedeutung erlangte. A., der heute als änzlich inflationsverarmt Unter
ſtützung empfängt, iſt aher immer noch perſönlicher Schuldner der

und Markſchulden, die 3zwar 3 von mn völlig ent.
werteter Papiermark zurückgezahlt und daraufhin auch grundbücherlich
ſcht wurden, etzt aber zufolge „Rückwirkung“ nach dem Aufwertungs⸗
ſetze wieder aufleben. Bei 2.65 Aufwertung hätte A alſo 15.000

5000 bldmar 3u zahlen, zunã einmal vorzulegen,
Um ſie ſich nachher von wieder erſtatten 3u laſſen Für iſt das eine
offenbare Unmöglichkeit.
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